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1. Öffentliche Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: Sitzung des Kreisausschusses 
am Montag, 13. Februar 2017, 14.30 Uhr, im Deutschen Straßenmuseum, Im Zeughaus, 76726 
Germersheim. 
 

Tagesordnung 
Öffentlicher Teil 
 
1. Aufteilung der Erträge und Einzahlungen aus den Weiterleitungen des Landes Rheinland-

Pfalz an der vom Bund gewährten Integrationspauschale 
2. Besucherlenkungskonzept Bienwald - Übernahme der Projektträgerschaft und Umsetzung 

durch den Landkreis 
3. Vergabeentscheidung bzgl. der Ausschreibung zur Anmietung von digitalen Druck- und 

Kopiergeräten 
4. Annahme von Spenden, Schenkungen und Sponsoringleistungen 
5. Mitteilungen und Anfragen 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
1. Personalangelegenheiten 
2. Mitteilungen und Anfragen 
 
 
gez.  
 
Dr. Fritz Brechtel 
Landrat 
 
Diese Bekanntgabe ergeht zur Information der Mitglieder des Kreistages, die nicht dem Ausschuss angehören. 
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2. Öffentliche Bekanntmachung des Landrats für die Wahl der/des Landrätin/Landrats des 
Landkreises Germersheim und der/des Bürgermeisterin/Bürgermeisters der Stadt Germersheim und 
der Verbandsgemeinden Bellheim und Jockgrim am 14. Mai 2017: Bekanntmachung des Landrats 
zur Eintragung der von der Meldepflicht befreiten wahlberechtigten Staatsangehörigen anderer 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union in das Wählerverzeichnis. 
 

Bekanntmachung des Landrats zur Eintragung der von der 
Meldepflicht befreiten wahlberechtigten Staatsangehörigen anderer 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union in das Wählerverzeichnis 

 
 

I. 
 

Am Sonntag, dem 14. Mai 2017, von 8 bis 18 Uhr findet die Wahl der/des Landrätin/Landrats des 
Landkreises Germersheim und der/des Bürgermeisterin/Bürgermeisters der Stadt Germersheim und der 
Verbandsgemeinden Bellheim und Jockgrim 
 
und 
 
am Sonntag, dem 28. Mai 2017, von 8 bis 18 Uhr die etwaige Stichwahl der/des Landrätin/Landrats des 
Landkreises Germersheim und der/des Bürgermeisterin/Bürgermeisters der Stadt Germersheim und der 
Verbandsgemeinden Bellheim und Jockgrim statt. 
 

II. 
 

Wahlberechtigte Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die von der 
Meldepflicht befreit und deshalb in der Gemeinde nicht gemeldet sind und daher auch nicht von Amts 
wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen werden können, werden hiermit aufgefordert, ihre Eintragung 
in das Wählerverzeichnis bis zum 7. April 2017, 12.00 Uhr, bei der zuständigen 
Verbandsgemeindeverwaltung/ Stadtverwaltung zu beantragen.  
 
Der Antrag soll nach dem Muster der Anlage 1a der Kommunalwahlordnung gestellt werden. 
Antragsvordrucke können Sie bei der Verbandsgemeindeverwaltung/ Stadtverwaltung erhalten. 
 
 
Germersheim, den 02.02.2017 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Dietmar Seefeldt 
1. Kreisbeigeordneter 
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3. Öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den Wahlkreis 211 – Südpfalz – für die Wahl 
zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017: Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am  
24. September 2017 - Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen. 
 

Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am Sonntag, 24. September 2017 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 

 
 
Am 24. September 2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt.  
 
Parteien und nach Maßgabe des § 20 Bundeswahlgesetz (BWG) auch Wahlberechtigte (andere 
Kreiswahlvorschläge), die einen Kreiswahlvorschlag einreichen wollen, werden gemäß § 32 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung (BWO) hiermit aufgefordert, dem  
 

Kreiswahlleiter des Wahlkreises 
211 -Südpfalz- 
Luitpoldplatz 1 

76726 Germersheim 
 
möglichst frühzeitig,  
 

spätestens am Montag, dem 17. Juli 2017, bis 18 Uhr, 
 
die Kreiswahlvorschläge schriftlich einzureichen (§ 19 BWG). Die Kreiswahlvorschläge einschließlich der 
vorgeschriebenen Anlagen sollen möglichst frühzeitig eingereicht werden. Stellt der Kreiswahlleiter Mängel 
fest, so benachrichtigt er sofort die Vertrauensperson und fordert sie auf, behebbare Mängel noch vor Ablauf 
der Einreichungsfrist zu beseitigen (§ 25 Abs. 1 BWG). Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch 
Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden (§ 25 Abs. 2 BWG). 
 
Rechtsgrundlagen für die Beteiligung an der Bundestagswahl mit Wahlvorschlägen und  
für das Wahlvorschlagsverfahren sind insbesondere die §§ 18 bis 29 BWG und die  
§§ 32 bis 44 BWO. 
 
Im Einzelnen ist bei der Einreichung von Kreiswahlvorschlägen Folgendes zubeachten:  
 
1. Wahlvorschlagsrecht 
 
Nach § 18 Abs. 1 BWG können Kreiswahlvorschläge von Parteien und nach Maßgabe des § 20 Abs. 3 
BWG von Wahlberechtigten („andere Kreiswahlvorschläge“) eingereicht werden.  
 
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, können gemäß § 18 
Abs. 2 BWG als solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie  
 

spätestens am Montag, dem 19. Juni 2017, 18 Uhr 
 
dem  

Bundeswahlleiter  
Gustav-Stresemann-Ring 11  
65189 Wiesbaden 

 
ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bundeswahlausschuss ihre 
Parteieigenschaft festgestellt hat. Die Anzeige muss den Namen der Partei enthalten. Die schriftliche 
Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis  
über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. Zudem sollen der 
Anzeige Nachweise über die Parteieneigenschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt 
werden. Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter dem 
Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei 
keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des 
Bundesvorstandes. 
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Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag einreichen (§ 18 Abs. 5 BWG). 
 
Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten (§ 20 Abs. 1 Satz 1 BWG).  
 
In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson 
bezeichnet werden (§ 22 Abs. 1 Satz 1 BWG), die berechtigt sind, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen (§ 22 Abs. 2 BWG). Der Wahlvorschlag soll dazu 
Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten (§ 34 
Abs. 1 Satz 3 BWO). 
Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Person, die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson, und 
diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauensperson (§ 22 Abs. 1 Satz 2 BWG). 
 
2. Anforderungen an die Bewerber  
 
Als Bewerber kann in einem Kreiswahlvorschlag nur vorgeschlagen werden, wer 
 
- nach § 15 BWG wählbar ist, 
 
- nicht Mitglied einer anderen Partei ist und in einer Mitgliederversammlung oder in einer besonderen 

oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 Abs. 1 und 3 BWG in geheimer Abstimmung hierzu 
gewählt worden ist,  

 
- seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich  

(§ 20 Abs. 1 Satz 3 BWG). 
 
Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden  
(§ 20 Abs. 1 Satz 2 BWG). 
 
3. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 
 
Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO eingereicht werden (§ 34 Abs. 1 Satz 
1 BWO.  
 
Er muss nach § 34 BWO  
 
- Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift 

(Hauptwohnung) des Bewerbers, 
 
- den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei 

anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kennwort 
 

enthalten. 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des 
Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. Hat eine Partei in einem Land keinen Landesverband oder keine einheitliche 
Landesorganisation, so müssen die Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der nächstniedrigen 
Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, gemäß dem vorstehenden Satz unterzeichnet sein. 
Die Unterschriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der Einreichungsfrist 
nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände vorliegt 
(§ 34 Abs. 2 BWO).  
 
Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner des Wahlvorschlags ihre Unterschriften auf 
dem Kreiswahlvorschlag selbst (Anlage 13 zu § 34 Abs. 1 BWO) zu leisten (§ 34 Abs. 3 BWO). 
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4. Unterstützungsunterschriften für Kreiswahlvorschläge 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl 
nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten 
waren, sowie andere Kreiswahlvorschläge (Kreiswahlvorschläge von Wahlberechtigten) müssen von 
mindestens 
 

200 Wahlberechtigten des Wahlkreises 
 

persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung der Kreiswahlvorschläge nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 
Satz 2 BWG).  
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 
 
Muss ein Kreiswahlvorschlag gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 BWG von mindestens 200 Wahlberechtigten 
unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften, sofern sie nicht auf dem Wahlvorschlag selbst zu leisten sind, 
auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 zur BWO zu erbringen; die Formblätter werden von dem 
Kreiswahlleiter auf Anforderung kostenfrei geliefert; sie können auch als Druckvorlage oder elektronisch 
bereitgestellt werden (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 BWO). Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und 
Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Wird bei der Anforderung 
nachgewiesen, dass für den Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß des § 51 Abs. 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, wird eine Erreichbarkeitsanschrift - eine Postfachangabe genügt 
nicht - verwendet. Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlags sind außerdem bei Parteien deren 
Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
deren Kennwort anzugeben. Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder 
einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 BWG zu bestätigen (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 
BWO). 
Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt 
persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vornamen, 
Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung 
anzugeben (§ 34 Abs. 4 Nr. 2 BWO). Auf die besonderen Nachweise für wahlberechtigte Personen nach § 
12 Abs. 2 Satz 1 BWG wird verwiesen.  
 
Für jeden Unterzeichner ist gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BWO auf dem Formblatt oder gesondert eine 
Bescheinigung der Gemeindebehörde, bei der der Unterzeichner im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
beizufügen, dass er im Zeitpunkt der Unterzeichnung in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigt ist. 
Gesonderte Wahlrechtsbescheinigungen sind vom Träger des Wahlvorschlages bei Einreichung des 
Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen anderen eine 
Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der Betreffende den Kreiswahlvorschlag 
unterstützt.  
Die Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner müssen bei der Einreichung der 
Kreiswahlvorschläge vorliegen; sie können nach Ende der Einreichungsfrist grundsätzlich nicht nachgereicht 
werden (§ 25 Abs. 2, Satz 2 Nr. 2 BWG). Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag 
unterzeichnen; hat jemand mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen 
weiteren Kreiswahlvorschlägen ungültig (§ 34 Abs. 4 Nr. 4 BWO). 
 
Den Wahlvorschlagsträgern wird empfohlen, über die gesetzlich geforderte Mindestzahl hinaus vorsorglich 
weitere Unterschriften für den Fall vorzulegen, dass nicht alle Unterschriften als gültig anerkannt werden 
können. 
 
5. Anlagen zum Kreiswahlvorschlag 
 
Dem Kreiswahlvorschlag sind gemäß § 34 Abs. 5 BWO beizufügen 
 
- die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 zur BWO, dass er 

seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Benennung als 
Bewerber gegeben hat, 
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- eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 16 zur BWO, 
dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist, 

 
- bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung 

der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der Bewerber aufgestellt worden ist, im Falle eines 
Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte 
Abstimmung, mit den nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt; 
die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 17 zur BWO gefertigt, die Versicherung an Eides statt 
nach dem Muster der Anlage 18 zur BWO abgegeben werden. 

 
- eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber dem Kreiswahlleiter nach 

dem Muster der Anlage 15, dass er nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag 
einreichenden Partei ist. 

 
Bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter 
Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten 
waren, und Kreiswahlvorschlägen von Wahlberechtigten (andere Kreiswahlvorschläge) ist außerdem 
beizufügen 
 
- die erforderliche Mindestzahl an Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts 

der Unterzeichner. 
 
6. Vordrucke zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
 
Die zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke können bei dem Kreiswahlleiter 
angefordert werden. 
 
7. Gesetzliche Grundlagen 
 
Gesetzliche Grundlagen für die Durchführung der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag sind derzeit: 
 
- das Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), 

zuletzt geändert durch das Dreiundzwanzigste Gesetz  
zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 3. Mai 2016 (BGBl. I S. 1062)  

 
- die Bundeswahlordnung vom 28. August 1985 (BGBl. I S. 1769, 1986 S. 258) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Zweiten 
Verordnung zur Änderung der Bundeswahlordnung und der Europawahlordnung vom 3. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2378). 

 
Änderungen der rechtlichen Grundlagen zu der vorstehenden Bekanntmachung werden nach ihrem 
Inkrafttreten unverzüglich bekannt gemacht. 
 
8. Dienststelle des Kreiswahlleiters, des Landeswahlleiters und des Bundeswahlleiters 
 
Die Anschrift der Dienststelle des Kreiswahlleiters lautet: 
 
Kreiswahlleiter    Telefon-Nr.: (07274) 53-0 
des Wahlkreises 211 -Südpfalz-  Telefax-Nr.: (07274) 53-229 
Luitpoldplatz 1    E-Mail: kreisverwaltung@kreis-germersheim.de  
76726 Germersheim   Internet: www.kreis-germersheim.de 
     
 
Die Anschrift der Dienststelle des Landeswahlleiters lautet: 
 
Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz  Telefon-Nr.: (0 26 03) 71-23 80 o. 71-45 60 
Mainzer Straße 14 – 16   Telefax-Nr.: (0 26 03) 71-4130 
56130 Bad Ems    E-Mail: wahlen@statistik.rlp.de 
     Internet: www.statistik.rlp.de 
 
 

mailto:kreisverwaltung@kreis-germersheim.de
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Die Anschrift der Dienststelle des Bundeswahlleiters lautet: 
 
Bundeswahlleiter   Telefon-Nr.: (06 11) 75-1 
Statistisches Bundesamt   Telefax-Nr.: (06 11) 72-40 00 
Gustav-Stresemann-Ring 11  E-Mail: bundeswahlleiter@destatis.de 
65189 Wiesbaden   Internet: www.bundeswahlleiter.de 
 
 
 
 
 
Germersheim, den 02.02.2017 
Der Kreiswahlleiter des Wahlkreises 211 -Südpfalz- 
 
 
gez. 
 
Dr. Fritz Brechtel 
Landrat 
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